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Betr.:  GZ. 52 4600/30-V/3/03 vom 05.09.2003 
Begutachtungsverfahren; Entwurf einer Novelle des Kinderbetreuungsgeldgesetzes; 
Stellungnahme des BMF 

Unter Bezugnahme auf den mit Schreiben vom 5. September 2003, GZ. 52 4600/30-V/3/03 

übermittelten Entwurf einer Novelle des Kinderbetreuungsgeldgesetzes beehrt sich das 

Bundesministerium für Finanzen wie folgt Stellung zu nehmen. 

 

Das Bundesministerium weist darauf hin, dass für die Kostenberechnungen als Basis der 

tatsächliche Aufwand und nicht die Kalkulation des usprünglichen Gesetzes heranzuziehen 

ist. 

Von einer Überarbeitung der vorgelegten Kalkulation kann seitens des Bundesministeriums 

für Finanzen dennoch abgesehen werden, da keine signifikanten Einsparungen aus 

möglichen Fristversäumnissen zu erwarten sind.  

 

 

Dem Präsidium des Nationalrates wurde die Stellungnahme des Bundesministeriums für 

Finanzen zum vorliegenden Entwurf auch in elektronischer Form zugeleitet. 

 

3. Oktober 2003 

Für den Bundesminister: 

Mag. König 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 
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